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Ablaufschema der Kostenübernahme bei Menschenhandelsfällen  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 Tage 

Zuweisung an die FIZ 

120 Tage* X 

* Nach 120 Tagen: Gespräch Sozialregion / Fachstelle Opferhilfe / Staatsanwaltschaft / FIZ 
-> Erste Beurteilung, wo das Opfer platziert werden muss. 

Keine spezielle Betreuungs- 
und/oder Gefährdungssituation 

Bei einer speziellen Betreuungs- 
und/oder Gefährdungssituation 

 Entscheid innerkantonale 
Platzierung innerhalb der 
zuständigen Sozialregion 

 
 

Zeitpunkt der Überführung ist 
zu klären. 

 
 

Übernahme des Dossiers und 
der Kosten durch die 

zuständige Sozialregion. 

 
 

Entscheid innerkantonale 
Platzierung ausserhalb der 
zuständigen Sozialregion 

Schutzwohnung Institution Begleitetes 
Wohnen 

Übernahme des Dossiers, des 
Drittanbieters und der Kosten durch 

die zuständige Sozialregion. 

 
 

Entscheid ausserkantonale 
Platzierung 

Braucht eine umfassende und klare 
Begründung der Staatsanwaltschaft 
– nur in Ausnahmefällen möglich 

Schutzwohnung Institution Begleitetes 
Wohnen 

Übernahme des Dossiers und der 
Kosten durch die Fachstelle 

Opferhilfe.  


